
Informieren Sie sich über Impfungen 
 ausführlich bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt, 
Ihrer Apotheke oder unter  
www.gesundheit.gv.at. 
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Faktencheck Impfen:  
Impfungen in der 
Schwangerschaft 

Folgende Impfungen sind in der Schwangerschaft aus-

drücklich empfohlen, um Mutter und Kind bestmöglich 

zu schützen: 

Impfung gegen die „echte Grippe“  
(Influenza) 

Da die „echte Grippe“ während der Schwangerschaft 

oft schwere Verläufe nimmt, wird die gut verträgliche 

Impfung vor und auch während der Grippesaison im 

zweiten und dritten Schwangerschaftsdrittel  dringend 

empfohlen. Wenn eine Grippewelle unmittelbar 

bevor steht, sollte die Impfung auch bereits im ersten 

Schwangerschaftsdrittel verabreicht werden. 

Kombinationsimpfung gegen Diphtherie – 
Wundstarrkrampf (Tetanus) – Keuchhusten 
(Pertussis) – Kinderlähmung (Polio) 

Um einen bestmöglichen Schutz des Neugeborenen 

vor Keuchhusten zu erreichen, ist diese Impfung 

während jeder Schwangerschaft, idealerweise in der 

27. – 36. Schwangerschaftswoche, empfohlen.  

Auch die enthaltene Tetanus-Impfung ist zum Schutz 

der Mutter und des Neugeborenen während der 

Schwangerschaft ausdrücklich empfohlen. 

Es gilt: 

• Lebendimpfungen (wie z. B. Impfungen 

gegen Masern-Mumps-Röteln oder Feucht-

blattern) sollen während der Schwanger-

schaft nicht verabreicht werden, auch wenn 

bisher keine schädigenden Wirkungen 

dokumentiert wurden.

• Eine versehentlich in der Schwangerschaft 

verabreichte Impfung mit Lebendimpfstoffen 

stellt keinen Grund für einen Schwanger-

schaftsabbruch dar. 
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